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 2. beschließt, dass die Richter des Mechanismus ungeachtet des Artikels 10 Ab-
satz 3 des Statuts des Mechanismus für eine zweijährige Amtszeit ernannt oder wiederer-
nannt werden können; 

 3. beschließt, dass der Kanzler des Mechanismus ungeachtet des Artikels 15 Ab-
satz 3 des Statuts des Mechanismus für eine zweijährige Amtszeit ernannt oder wiederer-
nannt werden kann; 

 4. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 
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